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Dritte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über das Straßenwesen.

— Straßenverkehrszählungen —

Vom 25. April 1964

Auf Grund des § 25 der Verordnung vom 18. Juli 1957 
über das Straßenwesen (GBl. I S. 377) wird im Einver
nehmen mit den Leitern der zuständigen Organe des 
Staatsapparates folgendes bestimmt:

§ 1

(1) Straßenverkehrszählungen — Querschnitt- und 
Stromzählungen — werden auf Anweisung und unter 
Leitung der zuständigen Organe der Straßenverwaltung 
nach Zustimmung des übergeordneten Organs der 
Straßenverwaltung und der örtlich zuständigen Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei durchgeführt. Die 
örtlichen Organe unterstützen die Durchführung von 
Straßenverkehrszählungen.

(2) Die Organe der Straßenverwaltung legen für 
Staats- und Bezirksstraßen in Verbindung mit den zu
ständigen Einrichtungen und Dienststellen, insbeson
dere mit der Deutschen Volkspolizei und den Organen 
der Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung, den Umfang in 
territorialer Hinsicht und die Abgrenzung der Straßen
verkehrszählungen auf Teile des Straßennetzes fest. 
Für den Bereich der Städte sind für die Durchführung 
von Straßenverkehrszählungen Programme von den 
Organen des Bauwesens äufzustellen und mit den 
Organen der Straßenverwaltung abzustimmen.

(3) Straßenverkehrszählungen von Organen oder 
Dienststellen, die nicht zum Straßenwesen gehören, be
dürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Organe der Straßenverwaltung und der Deutschen 
Volkspolizei.

(4) Alle Straßenverkehrszählungen, auch die Zählun
gen, die von Dienststellen durchgeführt werden, die 
nicht zum Straßenwesen gehören, sind vom zuständigen 
Organ der Straßenverwaltung 4 Wochen vor Beginn

• 2. DB (GBl. I I960 Nr. 38 S. 397)

der Vorbereitung bei den Staatlichen Straßenbau- 
Aufsichtsämtern anzumelden und von diesen zu 
koordinieren.

§ 2

(1) Die Straßenverkehrszählungen sind ausschließlich 
und einheitlich nach den hierzu vom Ministerium für 
Verkehrswesen, Hauptverwaltung des Straßenwesens, 
erlassenen Bestimmungen und Direktiven durchzu
führen.

(2) Erfolgen die Straßenverkehrszählungen auf Ver
anlassung eines Organs der Straßenverwaltung, so ist 
dieses für Organisation und Durchführung verantwort
lich. Es kann andere, dafür geeignete Institutionen mit 
der Durchführung der Straßenverkehrszählungen be
auftragen.

§3

(1) Die Planung und Finanzierung der Straßenver
kehrszählungen erfolgt durch das veranlassende Organ 
der Straßenverwallung. Das gilt auch für die Planung 
und Finanzierung der Zählungen, bei denen in terri
torial begrenzten Räumen Zählungen auf Straßen ver
schiedener Gattung durchgeführt werden. Die für die 
Straßenverkehrszählungen aufzuwendenden Mittel sind 
durch Kostenanschläge zu belegen und im Haushalts
plan des veranlassenden Organs der Straßenverwaltung

'zu planen.

(2) Ergibt sich aus der Koordinierung der Straßen
verkehrszählungen, daß bei der Durchführung einer 
Zählung eines Organs der Straßcnverwaltung gleich
zeitig den Zählerfordernissen eines anderen Organs der 
Straßenverwaltung Rechnung getragen werden kann, 
so haben beide Organe die Zählung anteilig zu finan
zieren.

(3) Erfolgt die Straßenverkehrszählung auf Veranlas
sung einer Dienststelle, die nicht zum Straßenwesen 
gehört, so hat diese die Planung und Finanzierung zu 
übernehmen.

(4) Die Zahlung und Verrechnung der Kosten für die 
Durchführung und Aufbereitung der Straßenverkehrs
zählungen erfoigt durch die für die Finanzierung zu-


